
Stand: 01.01.2020 
Informationen zum Recyclinghof 
der Gemeinde Erzhausen 

 
Mit Aufnahme des Betriebs im Re-
cyclinghof der Gemeinde Erzhau-sen 
auf dem Gelände der ehema-ligen 

Kläranlage am Ortsausgang Hauptstraße wer-den 
verschiedene Entsorgungswege zusammenge-fasst 
und hier konzentriert. Die Möglichkeiten der umwelt-
schonenden und ortsnahen Abfallentsorgung in Erz-
hausen werden dadurch weiter verbessert. 
 
 

Öffnungszeiten 
 
Mittwoch von März bis 
Oktober eines jeden Jah-
res 
 

13.00 – 18.00 Uhr 

Mittwoch von November 
eines jeden Jahres bis 
Februar des Folgejahres 
 

geschlossen 

Samstag außer Oster-
samstag 
 

09.00 – 14.00 Uhr 

Ostersamstag 
 

geschlossen 

zwischen Weihnachten 
eines jeden Jahres und 
Neujahr des Folgejahres 

geschlossen 

 
 

Entsorgungsmöglichkeiten 
 
Es können angeliefert werden: 
- Hohlglas und Weißblech (DSD-Stoffe); 
 außerdem noch an mehreren Container- 

standplätzen im Ortsgebiet 
- Papier und Kartonagen 
- Baustellenabfälle 
- Bauschuttgemische aus schweren 
 Baumaterialien 

- Bauschuttgemische aus leichten 
 Baumaterialien 
- Altholz 
- Metall, keine Kfz-Teile 
- Bleiakkumulatoren (Kfz-Batterien) 
- Trockenbatterien 
- Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen 
- wiederverwertbare Alttextilien u. Schuhe 
- Autoreifen mit und ohne Felge 
- Grünschnitt, nur Gehölz-, kein Rasen- 

schnitt oder Laub 
- Elektrokleingeräte 
 

 

Gebührenbestimmungen 
 
 
1. Kostenfreie Abgabemöglichkeit besteht für: 
 

- Altkleider 
- Weißblech 
- Hohlglas 
- Leuchtstoffröhren 
- Energiesparlampen 
- Trockenbatterien 
- Bleiakkumulatoren 
- Elektrokleingeräte 
- Schmelzeisen/Schrott 
- PUR- (Montage-) Schaum-Dosen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Grünabfälle 
 

 

2.1 Anlieferung 
 

 

 Kategorie 1: 
 Fahrrad, Fahrradanhänger, 
 PKW, PKW-Kombi 

 
 

kostenfrei 

 Kategorie 2: 
 Kleinbus, PKW-Anhänger 
 bis 0,75 t zul. Gesamtge-
 wicht 

 
 

pauschal 2,50 € 

 Kategorie 3: 
 Pritschenwagen, Anhänger 
 über 0,75 t zul. Gesamtge-
 wicht 

 
 
 

pauschal 7,50 € 

 Großanlieferungen, Anliefe-
 rungen durch landw. Fahr-
 zeuge 

 
 

19,50 €/m³ 

2.2 Verkauf 
 
- lose ab Anlage, abgesiebt auf 20 mm 

 je 80 l 1,-- € 

- verpackt, abgesiebt auf 10 mm 

 40-l-Sack 4,-- € 
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3. Baustellenabfälle/Bauschutt 
 
jeweils für 0,1 m³ oder 100 l  
 

brennbarer Baustellenabfall 5,50 € 

nicht brennbarer, gemischter Baustel-
lenabfall 

8,50 € 

Bauschuttgemische aus schweren Bau-
materialien 

5,50 € 

Bauschuttgemische aus leichten Bau-
materialien 

7,50 € 

unbehandeltes und leicht behandeltes 
Altholz 

3,00 € 

stark behandeltes, imprägniertes Altholz 4,50 € 

Metallschrott 0,00 € 

 
Wichtig: Außer für Eisenschrott beträgt die Mindest-
gebühr für eine Anlieferung der genannten Baustel-
lenabfälle 1,00 €. 
Die Höchstmenge je Anlieferung darf 1,6 m³ nicht 
überschreiten. 
 
Was gehört wozu? 
 
Da für die verschiedenen Arten von Baustellenab-fäl-
len und Bauschutt unterschiedliche Preise gelten, 
folgt hier eine Zuordnung einzelner Abfallstoffe aus 
diesem Bereich zu den Oberbegriffen. 
 
A. Baustellenabfall, brennbar 

Verpackungsmaterialien wie z.B. Zementsä-
cke, Folien, Pappe und leere Farbeimer, Ta-
peten, Bodenbelagsmaterial, Teppiche Tep-
pichböden, Styropor, Verschalungen, Kunst-
stoffverkleidungen, Laminat 

 
B. Baustellenabfall, nicht brennbar, gemischt 

Bauabfallgemische, Gipskartonplatten (Ri-
gips), Verbundmaterialien, sonstige Gemi-
sche, Heraklitplatten, Bitumenbahnen, Fer-
macell, sperrige Abfälle mit Überlängen 
 
 
 

C. Bauschuttgemische aus schweren Materialien 
Beton mit oder ohne Armierung, Pflaster-
steine, Naturstein, Kalksandstein, Dachzie-
gel, Tonmauerziegel, Porotonziegel, Fliesen, 
Sanitärkeramik ohne Armaturen, Bodenge-
mische, Sandgemische, Erdaushub, Alt-
schotter 

 
D. Bauschuttgemische aus leichten Materialien  

Leichtbausteine, Porenbeton, Ytong, Bims-
stein, Hohlblocksteine 

 
E. Altholz, un-/leicht behandelt 

Pressspanholz, Naturhölzer, lasierte Hölzer, 
Einwegpaletten, Küchenarbeitsplatten 

 
F. Altholz, stark behandelt, imprägniert 

kesseldruckimprägniertes Garten- und Kon-
struktionsholz, Palisaden, Außentüren, Fen-
ster ohne Glas 

 
G. Eisenschrott 

Fahrräder, Drahtzäune, Dachrinnen, Arma-
turen, Bleirohre, Metallwerkzeuge, Metall-
stühle, Gitterroste, Metallfensterrahmen, 
keine Kfz-Teile 
 

Sperrmüll wird nicht angenommen. Hierzu zählen 
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, die nicht 
in die Restmülltonne passen, und die nicht mit einem 
Gebäude oder Grundstück verbunden waren. Zwei-
mal im Jahr ist die Abfuhr von Sperrmüll bis je 4 m³ 
kostenlos, die Anmeldung erfolgt unter der auf dem 
Abfallkalender angegebenen Telefonnummer oder 
E-Mail-Adresse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Sonstige Abfälle 
 

 

 Altreifen mit Felge 3,50 €/St. 
 Altreifen ohne Felge 2,50 €/St. 

 
 Altpapier und Kartonagen 

 

 a) Kleinanlieferer 2,50 € 
 b) PKW-Kofferraum 5,-- € 
 c) PKW-Kombi 10,-- € 
 d) Kleinbus bis 2 m³ 15,-- € 
 e) Kleinbus bis 4 m³ 20,-- € 
 f) Kleinbus bis 6 m³ 25,-- € 
 g) Anhänger werden je nach Bela- 
  dung den Größen a) bis f) zuge-
  ordnet 

 
 
Weitere Auskünfte 

 
 
Weitere Auskünfte erteilen der Abfallberater der Ge-
meinde Erzhausen (Tel.: 06150/976738) oder das 
Personal des Recyclinghofes. 
 
 
 

 


